
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/12/15 2003/04/0189
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.2006

Index

15 Rechtsüberleitung Unabhängigkeitserklärung Übergangsrecht

Rechtsbereinigung

20/12 Urkunden

27/02 Notare

Norm

BRBG 01te 1999 Anl1;

NO 1945 §2 Abs2 litc;

UrkundenersetzungsV 1942 §5 Abs2;

UrkundenersetzungsV 1942 §5 Abs3;

UrkundenersetzungsV 1942 §6 Abs1;

UrkundenersetzungsV 1942 §6 Abs2;

Rechtssatz

Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofes steht niemandem ein Rechtsanspruch auf Zustellung des

Urkundenersetzungsbeschlusses zu; der Beschluss wird formell rechtskräftig, wenn keiner der vom Gericht tatsächlich

Beigezogenen ein Rechtsmittel erhebt (EvBl. 1973, 167).
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